
B E L E H R U N G S T E X T                                                       
 
Hiermit werden Sie schriftlich über die Tätigkeitsverbote nach § 42 Abs. 1 und über die Verpflichtun-
gen nach § 43 Absätze 2, 4 und 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl I S. 1045), in 
der zur Zeit gültigen Fassung, belehrt: 
 
 

§ 42  -  Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 
 
(1) Personen, die 
 
1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen infekti-

ösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen verdächtig sind, 
 
2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, 

dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, 
 
3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder Chole-

ravibrionen ausscheiden, 
 
dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden 
 
a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Lebensmittel, wenn 

sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder 
 
b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung. 
 
Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genannten Tä-
tigkeiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung von Krankheitserre-
gern auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für den privaten hauswirtschaftlichen Bereich. 
 
 

§ 43  -  Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes 
 
(2) Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 auf, sind 
sie verpflichtet dies ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen. 
 
(4) Der Arbeitgeber hat Personen, die eine der in § 42 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannten Tätigkeiten 
ausüben, nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren alle zwei Jahre über die in § 42 Abs. 1 ge-
nannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtung nach Abs. 2 zu belehren. Die Teilnahme an der 
Belehrung ist zu dokumentieren. Die Sätze 1 und 2 finden für Dienstherren entsprechende Anwen-
dung. 
 
(5) Die Bescheinigung nach Absatz 1 und die letzte Dokumentation der Belehrung nach Absatz 4 sind 
beim Arbeitgeber aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat die Nachweise nach Satz 1 und, sofern er eine 
in § 42 Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit selbst ausübt, die ihn betreffende Bescheinigung nach Absatz 1 
Satz 1 an der Betriebsstätte verfügbar zu halten und der zuständigen Behörde und ihren Beauftragten 
auf Verlangen vorzulegen. Bei Tätigkeiten an wechselnden Standorten genügt die Vorlage einer be-
glaubigten Abschrift oder einer beglaubigten Kopie. 


